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Anhang R Aufzeichnungsverpflichtungen bei der Maßnahme „Verlustarme Aus-
bringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Biogasgülle“  

 

Nachweisblatt über die Verlustarme Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Biogasgülle 

Name/Betrieb  
Adresse 

 Betriebsnummer  

  

Gesamte am Betrieb ausgebrachte Menge an flüssigen Wirtschaftsdüngern  
(inkl. Biogasgülle) in m³ 

 

 
Verpflichtungen: 
Es müssen mindestens 50 % des am Betrieb ausgebrachten flüssigen Wirtschaftsdüngers (inkl. Bio-
gasgülle) auf Acker- oder Grünlandflächen des Betriebes mit Geräten ausgebracht werden, welche 
diese Dünger unmittelbar auf oder in den Boden ablegen (zB Schleppschlauchverteiler, Schlepp-
schuhverteiler, Gülleinjektor). Die Ausbringung durch nicht im Eigentum des Betriebes befindliche 
Geräte muss durch Rechnungen belegt werden. Über die gedüngten Flächen sind Aufzeichnungen 
zu führen. In der Tabelle ist nur die bodennah ausgebrachte Menge an flüssigen Wirtschaftsdüngern 
zu dokumentieren! 
 
* Ein Zusammenfassen mehrerer Schläge ist bei gleicher Kultur (zB Weizen, Wiesen), gleicher Men-

ge und gleichem Ausbringdatum möglich. Werden mehrere Schläge zusammengefasst, müssen 
die Schlaggrößen addiert werden. 

 

Ausbringdatum 
„A“ 

Kultur 
„B“ 

Schlag/Kultur- 
Größe in ha * 

„C“ 

Menge je ha 
in m3 

„D“ 

Menge-Gesamt 
in m3 

„E“ = „C“ x „D“ 

Beispiel:     

20. April 2007 Mais 3,5 ha Ca. 17 60 

     
     
     
     

Hinweis: Summe muss mehr als die Hälfte der oben angege-
benen am Betrieb ausgebrachten Menge an flüssigem Wirt-
schaftsdünger ausmachen! 

Summe  

 


